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EFTA in gleicher Weise, die sich übrigens jederzeit bei einer Kündi-
gungsfrist von 12 Monaten aus der EFTA zurückziehen können.

Indem die Schweiz das Abkommen der EFTA ratifiziert, tut sie

den ersten Schritt zu einer wirtschaftlichen Integration Europas, wobei
sie jedoch ein gewisses Gleichgewicht zwischen ihren Handelsbeziehun-

gen mit Europa und jenen mit den Ueberseestaaten beibehält.

Die EFTA ist kein Ziel an sich : Um mit dem Bundesrat zu sprechen,
soll die Wiederherstellung der Einheit der OECE die ständige Sorge
ihrer Mitglieder sein. Die Konvention legt genau dar, dass die Regelung
des regionalen Handelsaustausches als eine Anregung auf dem Wege
der zunehmenden Ausmerzung von Hemmnissen im Welthandel betrach-

tet werden muss.

Welches werden die Folgen des Beitritts der Schweiz zur EFTA
sein? Manches kann nicht vorausgesehen werden: Stand der Konjunk-
tur, technische Entwicklung, Wille zur Anpassung usw. Es muss zunächst

unterstrichen werden, dass der schrittweise Abbau der Zollschranken
keine unmittelbaren Aenderungen hervorruft, aber mit der Zeit gewisse

Auswirkungen nach sich ziehen wird. Wenn einzelne Industrien —- vor
allem die Produzenten schwerer Lastwagen und die Papierindustrie
gewisse Schwierigkeiten durch die Unterzeichnung befürchten^ kann man
doch voraussehen, dass die Vorzüge die Nachteile weit überwiegen wer-
den. Die Schweiz wird Mitglied einer Zone sein, deren nationales Ein-
kommen ungefähr 12 mal ihr eigenes übersteigt und deren Bevölkerung
17 mal so gross ist wie die ihre. Die Zunahme des Handelsaustausches

mit ihren Partnern von der EFTA sollte die erwartete rückläufige Be-

wegung in ihren Handelsbeziehungen mit der EWG ausgleichen.

Die Schweiz kann weder weiter bestehen noch sich weiter entwickeln,

wenn sie in dieser Welt isoliert bleibt. Ihre internationalen Verpflich-
tungen werden zweifellos durch ihren Beitritt zum EFTA wachsen, aber,

so sagt die Botschaft des Bundesrates „nur wenn wir diesen Schritt nach

vorne tun, können wir in der gegenwärtigen Entwicklung, die einer

Einheit Europas zustrebt, unsere Eigenständigkeit mit Erfolg aufrecht-
erhalten". Die Aufgabe der kleinen Staaten ist die Verteidigung der

europäischen Vielfalt gegen eine Gleichmachung, die ein Zusammen-
schluss nicht erfordert. Die von der Schweiz gebotene Unterstützung
einer Form der Zusammenarbeit, die den Lebensbedingungen eines klei-

nen europäischen Staates entspricht, hat vom politischen Gesichtspunkt
aus gesehen ein entscheidendes Gewicht.
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